
Einbürgerung nach § 13 StAG  

Download-Paket für eine Person ab 16 Jahre
und eine Person unter 16 Jahren 
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Antrag

auf Einbürgerung
– für Personen ab 16 Jahre –

(für Personen, die im Ausland leben) 
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Merkblatt
 

zur Einbürgerung ehemaliger Deutscher
aus einemMitgliedstaat der Europäischen Union oder der Schweiz

gemäß § 13 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
 

- für Personen, die im Ausland leben - 
 
 

1. Unter welchen Voraussetzungen kann ich eingebürgert werden?

Personen, die durch den Erwerb der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der Europäi-
schen Union oder der Schweiz die deutsche Staatsangehörigkeit verloren und ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in der Europäischen Union oder der Schweiz haben, können in der Regel nach § 13 Staats-
angehörigkeitsgesetz wieder eingebürgert werden. Das gilt auch für minderjährige Kinder, die mit
eingebürgert werden sollen.

Bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses sind mindestens folgende Erfordernisse zu 
erfüllen: 

1.1 Unterhaltsfähigkeit:
Es ist erforderlich, dass Sie auch nach einer Übersiedlung nach Deutschland voraussichtlich in 
der Lage sind, Ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe (Sozialhilfe) zu bestreiten. Dies bein-
haltet auch eine ausreichende Absicherung gegen Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähig-
keit oder Erwerbsunfähigkeit sowie für das Alter. Wenn Sie verheiratet sind, wird das Familien-
einkommen oder Familienvermögen berücksichtigt. 

1.2 Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache: 
Diese liegen vor, wenn Ihre deutsche Sprachkompetenz mindestens dem Niveau B 1 des  
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen in mündlicher und schriftlicher Form 
entspricht. Wenn Sie nicht muttersprachlich deutsch sprechen, müssen Sie eine Sprachprüfung 
ablegen. 

1.3 Bindungen an Deutschland 
Eine Einbürgerung setzt voraus, dass Sie über sehr enge Bindungen an Deutschland verfügen. 
Maßgebend hierfür können insbesondere die folgenden Anknüpfungspunkte sein: 

• nahe Familienangehörige mit deutscher Staatsangehörigkeit 
• Ausbildungs- oder Studienaufenthalte in Deutschland 
• Besuch einer deutschen Schule (auch Auslandsschule) 
• Aufenthalte in Deutschland 
• Kontakte zu in Deutschland lebenden Personen 
• Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutsch-

land 
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Diese Kenntnisse werden in der Regel durch die erfolgreiche Ablegung eines Einbürgerungs-
tests nachgewiesen. Den Test müssen Sie aber erst nach Aufforderung und dann in Ihrer zu-
ständigen Auslandsvertretung ablegen. 

• Mitgliedschaft in deutschen Kulturvereinen 
• Tätigkeit für deutsche Behörden, Unternehmen oder Organisationen 

Im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Bindungen können einzelne nicht vorhandene oder nur 
schwach ausgeprägte Anknüpfungspunkte durch andere, besonders stark ausgeprägte Bin-
dungsfaktoren ausgeglichen werden. Machen Sie daher möglichst umfangreiche Angaben im 
Antrag. 

1.4 Straffreiheit 
Verurteilungen (im In- und Ausland) zu Geld- oder Freiheitsstrafen (§ 12a StAG) oder das Vorlie-
gen von Ausschlussgründen nach § 11 StAG können einer Einbürgerung entgegenstehen. 

1.5 Vermeidung von Mehrstaatigkeit 
Grundsätzlich ist bei einer Einbürgerung die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben. 
Ausnahmen sind möglich. Wenn Sie nicht auf Ihre bisherige Staatsangehörigkeit verzichten kön-
nen, sollten Sie dies ausführlich begründen. 
Dies gilt nicht, wenn Sie die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder der Schweiz besitzen. In diesem Falle müssen Sie Ihre bisherige Staats-angehörigkeit 
nicht aufgeben. 
Auch im Falle einer Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit kann es durchaus sein, 
dass Sie Ihre bisherige(n) Staatsangehörigkeit(en) aufgrund der in Ihrem Heimatstaat geltenden 
staatsangehörigkeitsrechtlichen Regelungen verlieren. Bitte informieren Sie sich daher auch 
frühzeitig bei den zuständigen Behörden Ihres Herkunftsstaates. Zu ausländischen Gesetzen und 
Regelungen kann das Bundesverwaltungsamt nicht beraten. 

1.6 Erfüllen der staatsbürgerlichen Voraussetzungen: 
Einzubürgernde Personen, die 16 Jahre alt sind oder älter, haben vor Aushändigung der Einbür-
gerungsurkunde ein feierliches Bekenntnis nach § 16 Staatsangehörigkeitsgesetz abzugeben. 

2. Was muss ich tun, wenn ich einen Einbürgerungsantrag stellen möchte?

Bitte verwenden Sie den vom Bundesverwaltungsamt bereitgestellten Antragsvordruck. 

Bitte reichen Sie Ihren Einbürgerungsantrag bei der deutschen Auslandsvertretung, die für Ihren 
Wohnort zuständig ist, ein.  

In der deutschen Auslandsvertretung werden Ihre Angaben und Unterlagen überprüft und anschlie-
ßend mit einer Stellungnahme an das Bundesverwaltungsamt geschickt. 

Sehen Sie daher bitte davon ab, den Antrag unmittelbar an das Bundesverwaltungsamt zu senden, 
da dies aufgrund der notwendigen Beteiligung der deutschen Auslandsvertretung zu Verzögerun-
gen in der Antragsbearbeitung führt. 

Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die zuständige deutsche Auslandsvertretung. 
Dort werden Sie auch persönlich beraten. 

3. Welche Vordrucke gibt es? 

Antrag EB: Antragsvordruck für Personen ab 16 Jahre 
Minderjährige ab 16 Jahre werden in Fragen der Staatsangehörigkeit Volljährigen 
gleichgestellt; sie geben alle Erklärungen selbst ab. 
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Antrag EB_K: Antragsvordruck für Kinder unter 16 Jahren 
Der Antrag ist von allen Sorgeberechtigten als gesetzliche Vertreter zu unterzeichnen. 

Vollmacht: zur Bevollmächtigung eines Dritten 

Die Vordrucke erhalten Sie: 

• über die Internetseite des Bundesverwaltungsamtes 
www.bundesverwaltungsamt.de, dort: Staatsangehörigkeit > Einbürgerung beantragen > Ein-
bürgerung ehemaliger Deutscher, 

• auf direkte Anforderung vom Bundesverwaltungsamt, 
oder 

• bei der für Sie zuständigen deutschen Auslandsvertretung. 
 
 

4. Wie ist der Vordruck EB auszufüllen? 

Abschnitt 5:  „Frühere Staatsangehörigkeiten“  
(im Antrag EB_K Abschnitt 6) 

Es sind hier nur die Staatsangehörigkeiten anzugeben, die Sie aktuell nicht mehr be-
sitzen, aber früher einmal besessen haben.
Beispiel: Sie haben diese Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung in einem anderen 
Staat verloren. Geben Sie den Zeitraum, währenddessen Sie die frühere Staatsange-
hörigkeit besessen haben, so genau wie möglich an. 

Abschnitt 10: „Angaben zu anderen Staatsangehörigkeits- oder Vertriebenenverfahren in Deutsch-
land“ 
(im Antrag EB_K Abschnitt 7) 
Sofern Sie bereits ein Staatsangehörigkeitsverfahren und/oder ein Verfahren nach 
dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG) in Deutschland durchgeführt haben, machen 
Sie hier zur Unterstützung der Bearbeitung Angaben. In Kenntnis des Aktenzeichens 
und der durchführenden Behörde kann das Bundesverwaltungsamt die damaligen 
Verfahrensakten beiziehen und die dort vorhandenen Urkunden und Unterlagen nut-
zen. Diese Dokumente müssten Sie dann nicht noch einmal einreichen. 
Es ist jedoch möglich, dass aufgrund datenschutzrechtlicher Aufbewahrungsfristen 
die Altakten nicht mehr vorhanden oder Unterlagen durch Zeitablauf nicht mehr be-
weiskräftig sind. Solche Unterlagen werden von uns nachgefordert. 

Abschnitt 11: „Meine Aufenthaltszeiten“  
Besuchsaufenthalte, Urlaubsreisen, Montageaufenthalte etc. bis zu sechs Monaten 
müssen nicht angegeben werden. 

Abschnitt 15: „Angaben zur Unterhaltsfähigkeit“  
(im Antrag EB_K Abschnitt 10) 

Ihre Angaben sind durch entsprechende Unterlagen und Nachweise zu belegen.  

Abschnitt 17: „Erwerb eines Sprachzertifikats bei einem (deutschen) Sprachinstitut“  
(im Antrag EB_K Abschnitt 13) 
Hier können Sie Angaben über einen Besuch bei einem deutschen Sprachinstitut (z. B. 
Goethe-Institut) oder den Erwerb eines deutschen Sprachdiploms (-zertifikats) ma-
chen. Geben Sie bitte an, wann Sie die Sprachprüfung bestanden haben (z. B. Datum 
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des Zertifikats) und an welchem Niveau nach dem Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen sich die Prüfung orientierte (z. B. B1, C1). 

Abschnitt 19: „Angaben über Straftaten im In- und Ausland“ 
Sie müssen ein aktuelles Dokument Ihres Aufenthaltsstaates, welches umfassende 
Auskunft über Ihre strafrechtliche Unbescholtenheit gibt (so genanntes polizeiliches 
Führungszeugnis, Strafregisterauszug oder Criminal record) einreichen.  
Die strafrechtliche Auskunft darf nicht älter als 6 Monate sein und muss sich auf den 
gesamten Staat beziehen, nicht auf einzelne Bundesstaaten, Provinzen oder Counties. 
Die Bescheinigung ist im Original vorzulegen.  
Beispiel: In den USA Lebende, müssen eine Auskunft des Federal Bureau of Investi-
gation (FBI) vorlegen. 

Erläuterung zu nur im Antrag EB_K für Kinder unter 16 Jahren vorhandene Abschnitte:

Abschnitt 5: „Angaben zur gesetzlichen Vertretung“ 

Eine gesetzliche Vertretung besteht aufgrund Gesetzes (z. B. gesetzliches Sorgerecht 
für ein minderjähriges Kind) oder aufgrund gerichtlicher oder behördlicher Anord-
nung (z. B. Anordnung des Vormundschaftsgerichtes, Bestellung einer Betreuungs-
person). 

Für eine unmittelbare gesetzliche Vertretung ist kein Nachweis notwendig. Besteht 
eine gerichtliche oder behördliche Anordnung fügen Sie bitte den Nachweis (z. B. 
amtlichen Bescheid; Urteil mit gerichtliche Sorgerechtsentscheidung) bei. 

Die Erklärung ist von allen gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. 

Personen, die das 16. Lebensjahr erreicht haben, handeln in Staatsangehörigkeitsver-
fahren eigenständig und sind berechtigt, die Erklärung zum Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit selbst abzugeben (§ 5 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 37 Abs. 1 Satz 1 
StAG). Sie werden in Staatsangehörigkeitsverfahren nicht gesetzlich vertreten und 
unterschreiben selbst. 

5. Welche Unterlagen sind erforderlich und beizufügen? 

• Kopie Ihres aktuellen ausländischen Reisepasses oder Personaldokumentes (Seiten mit Pass-
bild und Personalangaben) 

• Ihre Geburtsurkunde bzw. Abstammungsurkunde 
• Ihre Heiratsurkunde (sofern Sie verheiratet sind) 

 

Weitere notwendige Unterlagen: 

• Zeugnisse über Ihren schulischen (universitären) und beruflichen Werdegang 
• ein von Ihnen in deutscher Sprache verfasster ausführlicher Lebenslauf 
• Kopie der ausländischen Einbürgerungsurkunde 
• Nachweis zum früheren Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit 
• Nachweise zu Ihren Bindungen an Deutschland 
• Nachweise zu Ihren Einkommensverhältnissen beziehungsweise Vermögensverhältnissen 

(Nachweis der Unterhaltsfähigkeit) 
• aktuelles Führungszeugnis aus Ihrem Aufenthaltsstaat im Original  
• gegebenenfalls ein Nachweis darüber, welchen Namen Sie nach einer Scheidung führen 

Unterlagen, die Rückschlüsse auf Ihre frühere deutsche Staatsangehörigkeit zulassen 
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Zum Beispiel: Einbürgerungsurkunden, Bescheinigungen oder Urkunden über den Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung oder Option, Bescheinigung gem. § 15 Bundesver-
triebenengesetz, Ernennungsurkunden bei Beamten/Beamtinnen, Staatsangehörigkeitsausweise, 
Heimatscheine, Urkunden oder Ausweise über Rechtsstellung als Deutscher, Reisepässe, Perso-
nalausweise und andere Ausweispapiere (auch alte), Meldebestätigungen, Vertriebenenausweise. 

6. In welcher Form sind die Unterlagen vorzulegen? 

Unterlagen (insbesondere Urkunden) müssen im Original oder in amtlich oder notariell beglaubigter 
Fotokopie des Originals vorgelegt werden. Fotokopien müssen vollständig sein, das heißt Vorder- 
und Rückseite des Dokuments müssen vorgelegt werden. Unbeglaubigte Fotokopien und Abschriften 
können grundsätzlich nicht anerkannt werden. 

Beglaubigungen können nur durchgeführt werden von: 

• (Staats-)Notaren oder 
• Standesbeamten der Stelle, die den Eintrag in das Personenstandsregister vorgenommen hat

oder 
• deutschen Behörden (z. B. Meldeamt, Standesamt, Auslandsvertretung). 

Beglaubigungen von anderen Stellen werden grundsätzlich nicht anerkannt. 

Bei den Beglaubigungen ist darauf zu achten, dass die vollständige inhaltliche Übereinstimmung der 
Kopie mit dem Original beglaubigt wird. 

Der Beglaubigungsvermerk muss im Original vorliegen, das heißt 

• mit dem Originalstempel des Notariats oder Standesamtes und 
• mit der Originalunterschrift des Notars/ der Notarin oder des Standesbeamten/ der Standes-

beamtin. 

Kopien von Beglaubigungsvermerken oder Beglaubigungsvermerke, welche lediglich die Unterschrift 
des Übersetzers/ der Übersetzerin beglaubigen, reichen nicht aus. 

Ausländische öffentliche Urkunden (z. B. Personenstandsurkunden) sind in der Regel zu legalisieren
bzw. mit einer Haager Apostille zu versehen. 

Ausgenommen hiervon sind 

• Personenstandsurkunden der EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz sowie 
• internationale mehrsprachige Urkunden (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde) 

aus: Bosnien-Herzegowina, Republik Moldau, Republik Nordmazedonien, Montenegro, Re-
publik Serbien und der Republik Türkei. 

Informationen zum Legalisierungsverfahren erhalten Sie von Ihrer zuständigen deutschen Auslands-
vertretung. Dort können Sie zusätzlich weitere Informationen darüber erhalten, in welcher Form (Art 
der Beglaubigung) Sie die Urkunden Ihres Heimatstaates einreichen können. 

Allen fremdsprachigen Unterlagen ist eine Übersetzung eines/einer vereidigten Überset-
zers/Übersetzerin so beizufügen, dass die Übersetzung dem Original zweifelsfrei zugeordnet ist. 
Übersetzungen von nicht vereidigten Personen werden nicht anerkannt. 

 

 

Hinweis: Originaldokumente können regelmäßig erst nach Abschluss des gesamten Verfahrens auf beson-
dere Anforderung zurückgegeben werden. Es wird empfohlen, nur beglaubigte Kopien zu über-
senden. Sollte ausnahmsweise ein Original erforderlich sein, wird es ausdrücklich angefordert.
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7. Welche Gebühren werden erhoben?

Das Verfahren ist gebührenpflichtig.

Die Gebühr für eine Einbürgerung beträgt grundsätzlich 255 Euro je volljährige Person. Für ein mit-
eingebürgertes Kind beträgt die Gebühr je 51 Euro. Die Gebühr für eine ablehnende Entscheidung 
beträgt maximal 255 Euro, für ein minderjähriges Kind maximal 51 Euro.  

Hinweis: Bitte zahlen Sie erst dann, wenn das Bundesverwaltungsamt Sie ausdrücklich dazu auf-
fordert. Empfehlenswert ist eine Überweisung von einem deutschen Konto. Bei Über-
weisungen aus dem Ausland, sind die zusätzlich anfallenden Überweisungsgebühren zu 
beachten. Zahlungen per Scheck, bar, per Internetbezahldienst oder per Kreditkarten 
werden nicht akzeptiert. 
Bitte zahlen Sie die Gebühren zeitnah nach Aufforderung. Die Aushändigung der Urkun-
de oder einer anderen Entscheidung kann grundsätzlich erst erfolgen, wenn die Gebüh-
ren eingegangen sind. 

8. Hinweis zum Datenschutz nach Artikel 13 und 14 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Gemäß § 31 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) ist das Bundesverwaltungsamt als Staatsangehörig-
keitsbehörde für Personen im Ausland berechtigt, personenbezogene Daten zu erheben, zu spei-
chern, zu verändern und zu nutzen, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgabe erforderlich ist (Zweck). 

Ausführliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 
DSGVO erhalten Sie auf der Internetseite des Bundesverwaltungsamtes unter dem Thema: Staatsan-
gehörigkeitsverfahren in Bundeszuständigkeit (allgemein) sowie auf der Seite zum jeweiligen Verfah-
ren. Dort finden Sie auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten.

9. Kontaktdaten 

Postanschrift 
Bundesverwaltungsamt 
50728 Köln
Deutschland

Internetadresse www.bundesverwaltungsamt.de

E-Mailadresse staatsangehoerigkeit@bva.bund.de

Telefonnummern:

+49 22899358-5288 oder +49 221758-5288

zu unseren Servicezeiten: Montag – Donnerstag  8:00 Uhr – 16:30 Uhr

und Freitag  8:00 Uhr – 15:00 Uhr

Telefaxnummern:

+49 22899358-28446 oder +49 221758-28446



Bundesverwaltungsamt, Stand: August 2021 

An das

Bundesverwaltungsamt
50728 Köln

Germany

Durchführung von Staatsangehörigkeitsverfahren
Aktenzeichen:

Vollmacht
Herr Frau

B
ev
ol
lm

äc
ht
ig
te
Pe
rs
on

Name Vorname

vollständige Anschrift (Straße, Haus-Nummer, Postleitzahl, Ort / Staat)

Telefonnummer E-Mail

wird von mir (für mein minderjähriges Kind) in allen Staatsangehörigkeitsverfahren bevollmächtigt.

Die Vollmacht gilt für alle damit verbundenen Verfahrenshandlungen, einschließlich der Antragstellung, der Abgabe
von Erklärungen, der Entgegennahme von Bescheiden und der Durchführung eines Widerspruchsverfahrens.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift der antragstellenden Person oder der ersten gesetzli-
chen Vertretung

Unterschrift der zweiten gesetzlichen Vertretung

A
nt
ra
gs
te
lle
nd
e
Pe
rs
on

Familienname Vorname

Geburtsdatum Geburtsort / Staat

vollständige Anschrift (Straße, Haus-Nummer, Postleitzahl, Ort / Staat)

Hinweise:

• Bei minderjährigen Kindern unter 16 Jahren müssenmüssen die sorgeberechtigten Eltern (bzw. andere
Personen, die die gesetzliche Vertretung ausüben) unterschreiben.

• Minderjährige ab 16 Jahre stellen einen eigenen Antrag und unterschreiben daher die Vollmacht selbst.

• Sie können die Vollmacht jederzeit schriftlich widerrufen. Das Verfahren wird dann über die zuständige
deutsche Auslandsvertretung mit Ihnen persönlich weitergeführt.

Vollmacht
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Datenschutzerklärung
im Sinne der EU - Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

zu den Staatsangehörigkeitsverfahren in Bundeszuständigkeit
(Stand: Januar 2022)

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Durchführung von Staatsangehörigkeitsverfahren auf Antrag von Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im
Ausland.

2. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

2.1. Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist das:

Bundesverwaltungsamt
Barbarastraße 1
50735 Köln
Tel.: +49 (0) 22899 – 358 – 0
Fax: +49 (0) 22899 – 358 – 41747
E-Mail: poststelle@bva.bund.de

 Bitte beachten Sie bei einer Kontaktaufnahme auch unsere Kommunikationshinweise unter Nr. 12

2.2. Bei konkreten Datenschutzfragen wenden Sie sich bitte an:

Bundesverwaltungsamt
Behördlicher Datenschutzbeauftragter
DGZ-Ring 12
13086 Berlin
Tel.: +49 (0) 22899 – 358 – 68 1234
Fax: +49 (0) 22899 – 358 – 68 1140
E-Mail: Datenschutzbeauftragter@bva.bund.de

3. Art und Herkunft der personenbezogenen Daten
3.1. Allgemein

Wir verarbeiten alle die Daten, die Sie mit der Antragsstellung bei uns einreichen. Dazu zählen Ihre Antragsan-
gaben und die Daten, die in den beiliegenden Urkunden und Unterlagen enthalten sind. Dabei kann es sich auch
um sogenannte „sensible Daten“ nach Art. 9 DSGVO handeln (u. a. Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsda-
ten), die aus Antragsangaben und eingereichten Dokumenten hervorgehen.

Das Bundesverwaltungsamt kann im Rahmen einer Antragsbearbeitung je nach Verfahren, insbesondere durch
Ermittlungen, von anderen Stellen weitere personenbezogene Daten erhalten (u. a. zu Staatsangehörigkeitsver-
hältnissen, Straffälligkeiten oder Meldedaten).

Entsprechende Stellen je Verfahren siehe Nr. 6.

3.2. Onlinebeantragung über das Bundesportal

Sofern Sie Ihren Antrag online über das Bundesportal gestellt haben, erhalten wir Ihre personenbezogenen
Daten von der Bundesdruckerei GmbH als Hoster dieser Plattform.

Bezüglich der notwendigen personenbezogenen Daten unterscheidet sich das Onlineverfahren nicht vom bis-
herigen analogen Papierverfahren. Die Onlineformulare sind bei der Datenabfrage lediglich an die technischen
Bedingungen angepasst worden.
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4. Rechtsgrundlage und Zweck der Datenverarbeitung

Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO und § 3 BDSG in Verbindung mit § 31 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) ist
das Bundesverwaltungsamt als Staatsangehörigkeitsbehörde für Personen im Ausland berechtigt, zur Durch-
führung eines Staatsangehörigkeitsverfahrens personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlich ist (Wahrnehmung seiner im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben).

Soweit das Bundesverwaltungsamt personenbezogene Daten zur Wahrnehmung seiner im öffentlichen Interes-
se liegenden Aufgaben verarbeitet und die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnut-
zers oder der Zugriff auf bereits in der Endeinrichtung des Endnutzers gespeicherte Informationen unbedingt
erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten
Telemediendienst zur Verfügung stellen kann, stützt sich die Verarbeitung dieser Daten auf Art. 6 Abs. 1 lit. e
DSGVO und § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG i. V. m. der entsprechenden gesetzlichen Aufgabennorm.

5. Weiterverarbeitung der personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
5.1. Nach bestandskräftigem Abschluss des Staatsangehörigkeitsverfahren (positiv wie auch negativ), ist die

Entscheidung gem. § 33 Abs. 3 StAG an das Register über Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsan-
gelegenheiten (Register EStA) zu übermitteln.

Im Register werden folgende Daten gespeichert:

 Grundpersonalien der antragstellenden Person (Familienname, Geburtsname, frühere Namen,
Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, Anschrift im Zeitpunkt der Entscheidung)

 Art der Wirksamkeit und Tag des Wirksamwerdens der Entscheidung oder Urkunde
 Bezeichnung, Anschrift und Aktenzeichen der Behörde, die die Entscheidung getroffen hat

Die Daten werden im EStA-Register dauerhaft gespeichert und sind nur den in
§ 33 Abs. 4 StAG genannten Stellen zugänglich.

5.1.1 Ihre Rechte

Sie haben gegenüber dem Bundesverwaltungsamt (Registerbehörde) das Recht auf Auskunft (Art.15
DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und auf Widerspruch gegen die Verarbei-
tung (Art. 21 DSGVO) und gegenüber der Behörde, die den Eintrag vorgenommen hat, das Recht auf
Berichtigung (Art. 16 DSGVO) bzw. Löschung (Art. 17 DSGVO) der Daten; jeweils unter den dort be-
schriebenen Voraussetzungen.

Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Aufsichts-
behörde ist der/die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Kontaktda-
ten: siehe unter Nr. 9).

5.1.2 Verantwortlicher für das Register EStA ist auch hier das Bundesverwaltungsamt (Kontaktdaten:
siehe unter Nr. 2).

5.2 Gemäß § 32 StAG ist das Bundesverwaltungsamt als Staatsangehörigkeitsbehörde gesetzlich verpflich-
tet anderen Staatsangehörigkeitsbehörden personenbezogene Daten (z. B. in Form der Übersendung
einer Staatsangehörigkeitsakte zur Einsichtnahme) zu übermitteln, wenn diese zur Aufgabenerfüllung
der anderen Staatsangehörigkeitsbehörde notwendig sind.

6. Empfänger der Daten

Zwecks Durchführung der gesetzlich geregelten Verfahren werden Ihre personenbezogenen Daten auch an
andere Empfänger weitergegeben.

Im Regelfall wird die jeweils zuständige Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland beteiligt. Darüber
hinaus erfolgen regelmäßig Ermittlungen bzw. Datenübermittlungen an folgende Stellen:

 bei Feststellungsverfahren: Einwohnermeldeämter, Kommunalarchive und Standesämter.
 bei Einbürgerungsverfahren im Rahmen der Wiedergutmachung (Art. 116 Abs. 2 GG): Einwohnermel-

deämter, Kommunalarchive, Standesämter und Entschädigungsbehörden.
 bei Ermessenseinbürgerung: Sicherheitsbehörden (gem. § 37 Abs. 2 StAG), die für den Einbürgerungs-

test zuständige Behörde.
 bei Entlassungs- und Verzichtsverfahren: die für den Wehrdienst zuständige Behörde der Bundeswehr

(nur bei grundsätzlich wehrpflichtigen Personen).
 bei Optionsverfahren: Einwohnermeldeämter.
 bei Erwerb durch Erklärung: Sicherheitsbehörden (gem. § 37 Abs. 2 StAG), Einwohnermeldeämter,

Kommunalarchive und Standesämter.
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 bei Wiedergutmachungseinbürgerung (§15 StAG): Sicherheitsbehörden (gem. § 37 Abs. 2 StAG), Ein-
wohnermeldeämter, Kommunalarchive, Standesämter und Entschädigungsbehörden.

Mitgeteilt werden in der Regel Ihre Grundpersonalien (Familienname, Geburtsname, frühere Namen, Vorna-
men, Tag und Ort der Geburt), soweit vorhanden auch der letzte innerdeutsche Wohnsitz sowie die Antragsart
(z. B. Feststellungsverfahren, Einbürgerung, Verzichtsverfahren).

Eine Weitergabe Ihrer Daten zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.

7. Übermittlung von Daten an ein Drittland ggf. außerhalb des Geltungsbereiches der DSGVO

Es findet keine Datenübermittlung an ein Drittland statt.

8. Dauer der Datenspeicherung

Die Daten zu einem Verfahren werden solange gespeichert, wie sie zur Zweckerreichung benötigt werden und
vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.

Ihre Daten werden dauerhaft aufbewahrt. Dies ist erforderlich, um die Geltendmachung und Wahrung Ihrer
Rechte und der Ihrer Nachfahren in späteren Verwaltungsverfahren geltend machen zu können.

9. Ihre Rechte

Nach der DSGVO stehen Ihnen nachfolgende Rechte zur Verfügung. Diese können Sie beim unter 2. aufgeführ-
ten datenschutzrechtlich Verantwortlichen geltend machen.

9.a Recht auf Auskunft – Art. 15 DSGVO

Mit dem Recht auf Auskunft erhält die von einer Datenverarbeitung betroffene Person eine umfassen-
de Einsicht in die sie angehenden Daten und einige andere wichtige Kriterien, wie beispielsweise die
Verarbeitungszwecke oder die Dauer der Speicherung. Es gelten die in § 34 BDSG geregelten Ausnah-
men von diesem Recht.

9.b Recht auf Berichtigung – Art. 16 DSGVO

Das Recht auf Berichtigung beinhaltet die Möglichkeit für die betroffene Person, unrichtige sie ange-
hende personenbezogene Daten korrigieren zu lassen.

9.c Recht auf Löschung – Art. 17 DSGVO

Das Recht auf Löschung beinhaltet die Möglichkeit für die betroffene Person, Daten beim Verantwort-
lichen löschen zu lassen.

Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die entsprechenden personenbezogenen Daten nicht mehr
notwendig sind, rechtswidrig verarbeitet werden oder eine diesbezügliche Einwilligung widerrufen
wurde. Es gelten die in § 35 BDSG geregelten Ausnahmen von diesem Recht.

9.d Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – Art. 18 DSGVO

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beinhaltet die Möglichkeit für die betroffene Person,
eine weitere Verarbeitung der sie angehenden personenbezogenen Daten vorerst zu verhindern. Eine
Einschränkung tritt vor allem in der Prüfungsphase anderer Rechtewahrnehmungen durch die be-
troffene Person ein.

9.e Recht auf Widerspruch – Art. 21 DSGVO

Das Recht auf Widerspruch beinhaltet die Möglichkeit für eine betroffene Person, aus Gründen die sich
aus ihrer besonderen Situation ergeben, solchen weiteren Verarbeitungen ihrer personenbezogenen
Daten zu widersprechen, die zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder berechtigter öffentlicher
sowie privater Interessen erfolgen. Es gelten die in § 36 BDSG geregelten Ausnahmen von diesem
Recht.

9.f Recht auf Beschwerde – Art. 77 DSGVO

Als betroffene Person haben Sie unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten etwa
gegen die DSGVO verstößt.

Hinweis: Die für das BVA zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde können Sie wie folgt erreichen:
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der/die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn
Tel.: 0228 997799 – 0
Fax: 0228 997799 – 5550
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de

10. Notwendigkeit der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch das Bundesverwaltungsamt steht im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Wahrnehmung seiner öffentlichen Aufgaben (siehe Nr. 4). Für die Erfüllung dieser
Aufgaben ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten erforderlich. Im Falle der Nichtbereitstellung
könnte Ihr Antrag/ Ihr Anliegen hier nicht bearbeitet werden.

Im Rahmen der Staatsangehörigkeitsverfahren werden ausschließlich personenbezogene Daten verarbeitet, die
zur Erfüllung der Aufgabe notwendig sind. Diese Daten stellen Sie im Rahmen des Antrages, in Erklärungen
oder im Rahmen des weiteren Verfahrens zur Verfügung (siehe Nr. 3).

11. Entscheidungen werden automatisiert getroffen (Art. 13 Abs. 2 f DSGVO)

Es werden keine automatisierten Entscheidungen getroffen.

12. Kontaktmöglichkeit per E-Mail

Die Kommunikation via unverschlüsselter E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können E-
Mails auf dem Weg an das Bundesverwaltungsamt von versierten Internet-Nutzern aufgehalten und eingese-
hen werden.

Sollte das Bundesverwaltungsamt eine allgemeine Anfrage über eine E-Mail oder das Kontakt-formular von
Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail grundsätzlich berechtigt sind.
Ansonsten bitten wir Sie, uns ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation hinzuweisen. Die Daten
dieser Nachricht und Ihre E-Mail-Adresse werden dann in der Regel für die Korrespondenz mit Ihnen verwen-
det. Die Angabe Ihrer Anschrift ist optional und ermöglicht uns, soweit von Ihnen gewünscht, die Bearbeitung
Ihres Anliegens auf postalischemWeg. Daneben werden Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage an uns übermittelt.

Hinweis: Ohne Angaben zu Ihrem derzeitigen Aufenthaltsstaat (Ihrer Adresse) kann eine Beratung unvollstän-
dig sein, da das Bundesverwaltungsamt nur für Personen zuständig ist, die außerhalb Deutsch-
lands wohnen.

Die Kontaktaufnahme mit dem Bundesverwaltungsamt per E-Mail ist auch im laufenden Verfahren über die
zentrale E Mail-Adresse möglich: staatsangehoerigkeit@bva.bund.de

Wir verweisen an dieser Stelle auch auf die im Internet hinterlegte allgemeine Datenschutzerklärung des Bun-
desverwaltungsamtes (siehe Fußzeile neben dem Impressum).

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Verarbeitung der mit einer E-Mail übermittelten Daten und des Inhalts (wel-
cher ggf. ebenfalls von Ihnen übermittelte personenbezogenen Daten enthält) auf Grundlage von Artikel 6
Absatz 1 lit. e) DSGVO in Verbindung mit § 3 BDSG zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt.

In den für Ihre Anfrage zuständigen Fachreferaten werden die von Ihnen übermittelten Daten (z. B. Name,
Vorname, Anschrift), zumindest jedoch die E-Mail-Adresse, sowie die in der E-Mail enthaltenen Informationen
(inklusive ggf. von Ihnen übermittelter personenbezogener Daten) zum Zwecke der Kontaktaufnahme und
Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet.

Die Aufbewahrung und Löschung von allgemeinen Anfragen in elektronischer Form erfolgt – wie auch in Pa-
pierform – gemäß den für die Aufbewahrung und Löschung von Schriftgut geltenden gesetzlichen Fristen bzw.
nach Wegfall des Verarbeitungszweckes.

Es wird daher ausdrücklich davon abgeraten, insbesondere Anträge und Unterlagen die personenbe-
zogene Daten enthalten (z. B. Scans von Antragsunterlagen, Personenstandsurkunden) via unverschlüs-
selter E-Mail zuzusenden. 


